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Berufliche Bildungsarbeit freier Träger 
dargestellt am Beispiel der Gemeinnützigen 
Werkstätten Köln* 

Ein Einblick in die Praxis beruflicher Bildung Behinderter soll in 
dem folgenden Beitrag gegeben werden. Er führt darüber aller­
dings insofern hinaus, als in ihm zugleich die Problematik der 
Abgrenzung eines staatlich geordneten Bereichs beruflicher 
Bildung gegen einen von freien Trägern verantworteten Be­
reich angesprochen wird. 

• Dteser Bettrag erganzt dte Aufsatze des Schwerpunkthefts 6i78 

Dte Gemetnnutztgen Werkstatten Köln (GWK), von denen tm fol­
genden exemplansch die Rede setn soll, gehoren zur Kategorie 
der Werkstatten für Behtnderte, dte sowohl Tratntngsplätze fur 
nicht direkt vermittelbare Behtnderte als auch Dauerarbeitsplätze 
tn Produkttonswerkstätten anbteten, daruber htnaus Beschaftt­
gungsmogltchkeiten für Schwerstbehinderte. 

Die Werkstatten für Behtnderte rangteren damtt zwischen den 
Berufsbildungswerken, tn denen Sonderausbildungen nach § 48 
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Berufsbildungsgesetz bzw § 42 b Handwerksordnung, z. T auch 
eme Ausbildung 1n anerkannten Ausbildungsberufen, stattfinden, 
und den He1men fur Behinderte, in denen diese led1gl1ch versorgt 
und beschaft1gt. nicht jedoch beruflich gefordert werden [1] 

Der Werkstattausschuß der Bundesvereinigung Lebenshilfe für 
getsflge Behmderte umriß 1972 d1e Hauptaufgabe der Werkstal­
ten fur Behinderte als die "planmaß1ge Forderung der Behinder­
ten zu e1ner angemessenen und von H1lfe we1tmogllch unabhan­
glgen beruflichen Tatigke1t 1m Rahmen emer Werkstatt fur Behin­
derte oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt - be1 gleichzeiti­
ger Weiterentwicklung der Persönlichkelt des Behinderten und 
seiner Mbgllchke1ten zur Teilnahme am Leben der Gemeinschaft" 
[2] 

Mit dieser programmatischen Aussage ist zugleich die Eigenart 
der Gememnl.Jtz1gen Werkstätten Köln bezeichnet, emer dem 
Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Nordrhein, angeschlos­
senen Stiftung 1n Form e1ner GmbH, deren Gesellschafter elf Ver­
eine aus dem Bere1ch der Behindertenhilfe und -förderung sind 
M1t uber 500 Ausbildungs- und Arbeitsplätzen fur Beh1nder1-3 
s1nd s1e eme der größten ihrer Art 1n der Bundesrepublik 

Im Unterschied zu Jenen Werkstatten, d1e n1cht mehr als e1ne Ar­
beitsstätte fur ge1st1g Behinderte se1n wollen - den sogenann­
ten Beschutzenden Werkstätten -, und zu speziellen Werkstät­
ten fur Korperbehinderte ist man 1n Kbln darauf aus, d1e verschie­
denartig und unterschiedlich stark behinderten Jugendlichen [3] 
gememsam zu fördern und zu betreuen 

Die Integrationsidee der Gemeinnützigen Werkstätten 

D1e Bemuhungen der Gemeinnützigen Werkstätten sind darauf 
gerichtet, d1e von 1hr aufgenommenen behinderten Menschen auf 
dre1erle1 We1se - te1ls direkt, te1ls 1nd1rekt - in das allgemeine 
Erwerbsleben, genauer 1n d1e Gemeinschaft derer zu Integrieren, 
d1e e1nen erheblichen Teil 1hres Selbstwertgefuhls aus Ihrer be­
ruflichen Tät1gke1t beziehen 

Dam1t d1eses - 1m folgenden dargestellte - Rehabilitationspro­
gramm [4] verwirklicht werden kann, mussen Werkstalten wie die 
1n Koln be1 der Aufnahme Behinderter s1ch auf solche beschrän­
ken, d1e durch ihr Förderungsprogramm weder unterfordert noch 
uberfordert waren Unterfordert waren JUnge Menschen, d1e pnn­
Ziplell 1n der Lage s1nd, e1ne Ausbildung 1n anerkannten Berufen 
zu absolvieren, und nur in Zeiten eines gravierenden Ausbil­
dungsmangels 1n d1e Rolle von Lernbehmderten gedrangt wer­
den, uberfordert wären jene extrem stark behinderten Men­
schen, die infolge Ihrer korperliehen oder ge1st1gen Gebrechen 
nur m1t dem Lebensnotwendigen versorgt, n1cht Jedoch zu prakti­
schem Tun angeleitet werden kbnnen 

D1e Werkstalten 1n Köln unterscheiden zwischen: geistig Behin­
derten (39 O/o) [5], Lernbehinderten (18 Ofo): psychisch Behinder­
ten (14 Ofo) [6]. mehrfach Schwerbehinderten (12 Ofo), Körperbe­
hinderten (9 Ofo): Anfallskranken (6 Ofo), Sinnesbehinderten (2 Ofo), 
wobei d1ese schematische Trennung von Behinderungen hier 
n1cht weiter erlautert oder problematiSiert werden kann 

Ihre lntegrat1on in das Leben der Normalen w1rd auf dre1 unter­
schiedlichen Ebenen angestrebt: als Integration 1n den Markt, 1n 
das Beschaft1gungssystem und 1n e1ne solldansehe Gemein­
schaft 

Die Gemeinnützigen Werkslatten Koln halten s1ch e1n1ges zugute 
auf d1e Wirklichkeltsnahe Ihres Modells, d1e dadurch zustande 
kommt, daß die Werkslatten e1n voll anerkannter Partner der Wirt­
schaft s1nd: Ote Pretse, die die Gememnutztgen Werkstaften Koln 
von thren Kunden verlangt, smd Marktpreise. Das 1st naturlieh nur 
mogl1ch, wenn d1e Qualltat d1e angebotenen Produkte konkur­
renzfahlg macht D1ese Tatsache w1ederum 1st e1n wesentliches 
therapeutisches Moment D1e 1n der Produktion tat1gen Behinder­
ten erleben s1ch als vollwertige Produzenten und damit als gleich­
wertige Glieder der Gesellschaft Zugleich tragen sie aktiv zum 
Erhalt und Fortbestand der Werkstatt bei und brauchen s1ch 
nicht als Objekt wohltat1ger Bemuhungen anderer zu fuhlen So­
fern - zum Ausgleich fur das genngere Arbeitstempo und dam1t 

fur den relativ genngeren Ausstoß - öffentliche Mittel 1n An­
spruch genommen werden, konnen d1e unschwer als Subvention 
der durch ihre geist1ge und korperliehe Unversehrthell priVIlegier­
ten Mehrhell fur e1ne benachteiligte Minderhell erkannt und gut­
geheißen werden, d1e das 1hr Mögliche zu 1hrem Unterhalt bei­
steuert 

Auftraggeber und Ratgeber [7] - im lndustnebe1rat der Werk­
stalten 1n Koln - s1nd 1n erster Linie die F1rmen Ford, Klockner­
Humboldt-Deutz, Leybold, Nattermann und S1emens. D1e Art der 
Auftrage entspncht den Arbeitsgebieten, für die berufliche For­
derlehrgange angeboten werden 

D1e Jahrlieh 25 bis 30 auf den fre1en Arbeitsmarkt vermittelten, 1n 
den Gemeinnützigen Werkslatten ausgebildeten Behinderten 
werden bisher vorzugswe1se von Kleinbelneben und mittelständi­
schen Unternehmen der Reg1on ubernommen Gemessen an der 
Zahl der 1n Forderkursen befindlichen jungen Leute - derzeit 76 
nach dem Arbeitsforderungsgesetz und 20 nach dem Bundesso­
Zialhllfegesetz - ist das ein stattlicher Prozentsatz, der es er­
laubt. von e1nem nennenswerten Beitrag der Werkstalten zur Re­
habilitation Behinderter 1m S1nne 1hrer vollen Integration in das 
Erwerbsleben und dam1t 1n e1n "normales" Dasein zu sprechen 

Als Indiz fur das Selbstbewußtsem zumindest einiger der aus­
scheldenden Behinderten (mogllcherwe1se aber auch von Versu­
chen. sogenannte Lernbehinderte 1n Werkslatten für Behinderte 
emzuschleusen) könnte das folgende, 1m Wortlaut wiedergege­
bene Kund1gungsschre1ben d1enen 

Sehr geehrte Frau H 
Htermtt möchte ich meine Arbett bet Ihnen kundtgen. Am 
30 12 1975 ist mein letzter Arbeitstag Ich habe lange uberlegt. 
ob tch bet Ihnen wetter arbetten soll Aber die Arbeit gefällt mir 
mcht mehr. und tch fuhle mtch unterfordert Da ich sowieso bald 
in em Wohnheim umstedein werde. halte ich es fur besser, jetzt 
bet Ihnen zu kundtgen. Ich bedanke mtch fur Ihre Hilfe und Mühe. 

Von den derz811 525 behinderten Mitarbeitern der Gemeinnutzl­
gen Werkstätten bef1nden s1ch also 96 1n Förderkursen. Das be­
deutet. Gut v1er Funftel der Behinderten sind 1n eigenen Be­
triebsstatten tat1g, m1t mehr oder minder großen Aussichten und 
vermutlich unterschiedlich stark ausgepragtem Wunsch, s1e zu 
verlassen DieJenigen, die keme Chance haben, außerhalb der 
Gemeinnutz1gen Werkslatten ihren Lebensunterhalt zu verdie­
nen, oder auch gar nicht den Wunsch oder das Zutrauen, das 
dazu vonnoten ist, sollen nicht nur 1n ihrer Fre1ze1t, sondern auch 
1n den Fertigungsstätten magliehst zufneden leben und w1rken 
konnen. Dazu gehört nach der Philosophie der Geme1nnutz1gen 
Werkstalten neben der Arbett als Erfolgserlebnis die wechselsei­
tige H1lfele1stung und Förderung der Behinderten, auch 
Schwerstbehinderter, untereinander und d1e dadurch bewirkte 
Starkung der psychischen Stabilität derer, die feststellen, daß sie 
n1cht nur zu etwas, sondern auch für andere vonnutzen s1nd 

Maßnahmen zur Förderung der Rehabilitationsbemühungen 

Man sollte sich vor Augen halten, daß, wenn Werkslatten fur Be­
hinderte w1e die Kolner Einrichtung Ihrer Klientel Berufsbildungs­
angebote als primares Forderungsinstrument unterbreiten, s1e -
b1sher Jedenfalls - außerhalb des geordneten Bereichs berufli­
cher Bildung ag1eren Weder kommen, w1e es scheint, d1e zu för­
dernden Behinderten für e1ne Ausbildung 1n anerkannten Ausbil­
dungsberufen 1nfrage. noch werden Ihnen Sonderausbildungs­
gange nach § 48 Berufsbildungsgesetz oder § 42 b Handwerks­
ordnung angeboten Das bedeutet, daß d1e Absolventen der be­
ruflichen Forderlehrgänge ke1ne Kammerprüfung ablegen konnen 
und dam1t auch ke1n allgemein anerkanntes Zeugn1s erhalten Sie · 
s1nd darauf angewiesen, daß das den Gemeinnutz1gen Werkstät­
ten se1t 1969, dem Jahr Ihrer Grundung, zugewachsene Re­
nomme 1m Umland hinreicht, 1hnen Arbeitsplätze im Beschaftl­
gungssystem zu verschaffen, 1n das s1e erklärtermaßen ja inte­
gnert werden sollen 

Es fragt s1ch, ob d1eser Zustand, der d1e Rehabilitationschancen 
der Behinderten zumindest uberregional emschrankt, auf Dauer 
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zu vertreten ist. Welche M6glichke1ten hat also eine zwar finan­
Ziell geforderte, n1cht jedoch durch entsprechende Ordnungsmit­
tel abgesicherte InstitUtion, d1e 1hr anvertrauten Behinderten 1n 
Richtung auf das gestecke Z1el voranzubnngen? 

Den Werkstätten werden, w1e vergleichbaren E1nnchtungen auch, 
von der Arbeitsverwaltung (me1st) JUnge Menschen zugewiesen 
Nachdem deren Forderungsfah1gkeit m1t Hilfe e1nes Beobach­
tungsbogens der Bundesanstalt fur Arbeit festgestellt worden 1st 
[8], versucht d1e E1nnchtung s1e durch Grundausbildungslehr­
gange nach Arbeitsforderungsgesetz 1m Pap1er-, Elektro- oder 
Metallbereich und durch flankierende sozialpädagogische Maß­
nahmen sow1e Vermittlung fehlenden Grundwissens so we1t w1e 
maglieh zu fordern Zur Wahl stehen folgende Arbeitsgebiete (a) 
Mechan1sche Fertigung (drehen, frasen, bohren, sagen, hobeln, 
gravieren); (b) Montage (verschrauben, vernieten, verst1ften, ver­
loten, kleben. pressen), (c) Schweißen (punktschweißen, schutz­
gasschwelßen, elektroschwe1ßen), (d) Elektromontage. (e) Ver­
packung (manuell und maschinell, he1ßpragen); (f) Papierverar­
beitung (zusammentragen, falzen, adressieren, schneiden, fertig­
machen), (g) Druckerei (Offsetdruck), (h) L1chtpausere1; (1) Gart­
nerel 

Davon nehmen Montage und Verpackung mehr als d1e Halfte der 
zur Verfugung stehenden Platze em 

Der Bezug zu den entsprechenden Ausbildungsberufen 1st InSO­
fern gegeben. als be1 den Fertigkeiten die gleichen Standards er­
reicht werden sollen w1e dort, damit das von einem Behinderten 
erstellte Produkt d1e gleiche Qualltat aufweist wie das eines voll 
ausgebildeten Facharbeiters. D1e Vermittlung theoretiScher 
Kenntnisse und planenscher Fah1gke1ten w1rd in den meisten 'Fäl­
len n1cht fur mogl1ch gehalten 

Angestrebt w1rd, entsprechend den Empfehlungen der Bundes­
vereinigung Lebenshilfe fur ge1stig Behmderte bezüglich der 
Ausbildung zum Senenferttger. die Befah1gung [9] fur serielle Ta­
tigkelten, die nicht so sehr an herkommliehen Berufsbildern, son­
dern an Tatlgkettsfeldern wie Montage, Bedienung von Maschi­
nen. Matenalverarbe1tung oder in Ordnung halten onent1ert s1nd 
So fuhren denn auch die me1sten der auf dem allgemeinen Ar­
beitsmarkt vermittelten Behinderten dort Serienarbeiten an Pres­
sen. Stanzen, Bohr- und Drehmaschinen aus; daneben Montage­
und Verpackungsarbeiten Man w1rd sagen durfen, daß d1ese 
zweiJahrigen Forderlehrgange den 1n anderen Landern - fruher 
auch 1n Deutschland - ublichen Anlernmaßnahmen entsprechen 

D1e eingeschränkten Fah1gke1ten der Behinderten. Insbesondere 
auch 1hr unterschiedliches Arbe1tstempo, bedingen eme beson­
dere Ausstattung der Arbeitsplatze und eme differenzierte Ab­
lauforganlsatlon 1n den Werkstätten Zugleich birgt dies w1ederum 
d1e Chance in sich, daß e1nzelne Behinderte nach und nach den 
Schwlengkeltsgrad von ihnen zu bewältigender Aufgaben stei­
gern und s1ch dadurch personliehe Erfolgserlebnisse verschaf­
fen. s1ch also selbst psych1sch stabilisieren konnen 

Mehr als 80 Ofo der 1n der Geme1nnutz1gen Werkstatt tat1gen Be­
hinderten wohnen be1 1hren Eitern, Sind also emot1onal eingebun­
den 1n e1ne vertraute und fürsorgliche Gemeinschaft, in die sie Je­
den Abend zuruckkehren. Von daher relatiVIert s1ch das Befrem­
den mancher darüber, daß für mehr als tunthundert behinderte 
Menschen nur e1n Arzt, dre1 Soz1alpadagogen, dre1 Sozialarbeiter 
und e1n Sportlehrer als Sachwalter der sogenannten begleiten­
den D1enste [10] zur Verfugung stehen Dennoch muß gefragt 
werden, was acht Gesunde tun l<önnen für über fünfhundert in 
der freien Entfaltung ihrer Personliehkelt behinderte Mitmen­
schen, denen sicher nicht unterstellt werden kann, daß sie alle 
s1ch mit 1hrem Schicksal ausgesehnt haben 

Bildungspolitische Positionen 

W1e emgangs bere1ts erwähnt, vollzieht sich die von der Kolner 
E1nnchtung und anderen vergleichbaren Werkstätten geleistete 
Berufsbildungsarbeit außerhalb - oder unterhalb - des staat­
lich geordneten Bereichs beruflicher Bildung. D1eser erstreckt 
s1ch auf die Berufsbildung in anerkannten Ausbildungsberufen 
nach Berufsbildern. die als Verordnungen erlassen werden, und 

auf die berufliche Bt!dung Behinderter nach Rahmenbestimmun­
gen wie denen der §§ 48 und 49 des Berufsbildungsgesetzes 

M1t d1eser Begriffswahl w1rd der Eindruck erweckt, als erschöpfe 
berufliche Bildung sich in den Aktlvltaten, die dermaßen gesetz­
lich geregelt s1nd, als gabe es n1cht zahllose Lernprozesse - ge­
steuerte und ungesteuerte -, die ebenfalls der beruflichen Bil­
dung von Menschen d1enen Zu diesen Inhaltlich n1cht geregelten 
Lehr- und Lernprozessen gehoren die h1er vorgestellten Maßnah­
men zur beruflichen Forderung und Rehabilitation Behinderter 
Niemand w1rd behaupten konnen, s1e trugen nicht zur beruflichen 
Bildung der Behinderten bei, d1e an ihnen teilnehmen 

D1e erste Frage, die sich hieran anschließt, 1st an d1e Trager der­
artiger Bildungsmaßnahmen zu nchten und lautet Kann den Tra­
gern daran liegen, in den gesetzlich geregelten Bereich berufli­
cher Bildung einbezogen zu werden? Wenn Ja - warum? 

Fur den Teilbereich der beruflichen Forderung Lernbehinderter 
nach Arbeitsforderungsgesetz lassen diese Fragen s1ch vermut­
lich w1e folgt beantworten Sofern d1e Eingangsvoraussetzungen 
n1cht zu hoch geschraubt werden und dadurch d1e Auslastung 
der vorhandenen Ausbildungskapazltaten 1n Gefahr gerät, dürfte 
eme Regelung von staatlicher Se1te doppelt erwunscht sein, und 
zwar e1nmal wegen der Forderm1ttel. d1e em wesentlicher Bilanz­
posten smd. zum anderen 1m Interesse der Auszubildenden, de­
nen d1e Besche1n1gung der erfolgreichen Teilnahme an staatlich 
anerkannten Ausbildungsgängen s1cher vonnutzen ware fur 1hre 
spatere Berufstat1gkelt außerhalb der Werkstätten. 

Generell fehlt es den Ausbildungsabteilungen an Lehr- und An­
schauungsmatenal, das sowohl die spez1f1schen Erfahrungen der 
Werkslatten berucksichligl als auch Wissenschaftlichen Erkennt­
nissen genug!, w1e s1e 1n lnslitut1onen von der Art des Bundesin­
stituts fur Berufsbildung prasent smd Entsprechende Hilfen von 
staatlicher Se1te smd nachwelslieh erwunscht. 

Der Staat ISt, w1e bere1ts erkennbar wurde, n1cht nur und n1cht 
emmal in erster L1n1e als Gesetz- und Verordnungsgeber gefragt, 
sondern vor allem als Geldgeber D1es entspricht dem fLir den Li­
beralismus charaktenst1schen und 1m Soz1albere1ch besonders 
nachdrucklieh von den chnstl1chen Partelen vertretenen Subsl­
dlantatspnnzip Es besagt, daß Jede gesellschaftliche und staatli­
che Tat1gke1t 1hrem Wesen nach "subs1d1ar" se1, d h nur hilfs­
welse, zur Unterstutzung oder auch als Ersatz fur pnvate Initiati­
ven. entfaltet werden durfe 

Selbst wenn alle maßgeblichen politischen Krafte diesem Pr1nz1p 
une1ngeschrankt anhmgen, bliebe zu fragen Wann 1st Jeweils der 
Punkt erreicht. an dem die privaten Kratte n1cht mehr ausreichen 
und der Staat eingreifen muß, und wer tnfft diese Feststellung? 

Entweder geht das Vertrauen 1n die pnvaten Trager so we1t, daß 
man ihnen ohne Vorbehalt uberlaßt, festzustellen, wann die Funk­
tionalltat 1hres Tuns gefahrdet 1st Oder man stellt realiSiischer­
welse von vornherein darauf ab, daß auch soz1alfürsorgensche In­
stitutionen em gleichsam "naturliches" Interesse an der Erhaltung 
ihrer selbst haben und deshalb der Versuchung erl1egen konnten. 
tunte gerade sem zu lassen oder aus der Not eme Tugend zu ma­
chen 

D1e Gefahr e1ner solchen Entwicklung 1st n1cht von der Hand zu 
we1sen Der Grundsatz der magliehst weltgehenden Eigenfinan­
Zierung und das daraus herruhrende Interesse an mogl1chst vie­
len Auftragen fur d1e Werkstalten konnen dazu fuhren, daß Ren­
tabllltatsgeslchtspunkte therapeutische oder sozialpadagogische 
Erfordernisse uberlagern Das ware der Fall, wenn die Betreuer 
zu Vorgesetzten wurden und die Monotonie der Arbeit und Lei­
stungsdruck den therapeutischen Effekt wirklichkeltsnaher Be­
rufstatlgkelt zunichte machten, wogegen die Behinderten selbst 
s1ch kaum wurden zur Wehr setzen konnen 

Bildungspolitische und -planerische Konsequenzen 

Deshalb kann auf das Setzen von M1ndeststandards - konse­
quenterweise auch auf deren Kontrolle - wohl nicht verzichtet 
werden Andererseits sollten d1e vom Staat vorgegebenen Rah-
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menbed1ngungen fur d1e Förderung pnvater Berufsbildungsmaß­
nahmen m1t offentliehen Mitteln so beschaffen sem, daß d1e den 
pnvaten lnst1tut1onen uberlassenen Aufgaben unter zurnutbaren 
Bedmgungen wahrgenommen werden konnen Das he1ßt h1er 
Der Personalschlussel des Bundessozialhilfegesetzes (1 Ausbil­
der auf 12 Behinderte) sollte an den des Arbeitsförderungsgeset­
zes (1 Ausbilder auf 6 Behmderte) angeglichen werden, dam1t d1e 
1ntegnerte Förderarbelt der Werkslatten ohne Bee1ntrachtigung 
stattfmden kann 

D1e Real1s1erung der 1mmer w1eder erhobenen Forderung, einfa­
chere Berufsbilder nach Art der zur Zelt laufenden Versuche m1t 
Werker- und Helferberufen zu schaffen, konnte ernsthaft erst 
dann erwogen werden, wenn es gelänge, durch eindeutige und 
zugleich praktikable Kntenen Art und Ausmaß von Behinderun­
gen so exakt zu bestimmen, daß e1ne mißbrauchliehe Ausweitung 
des Begnffs Behmderung ausgeschlossen ist 

Was das besondere Problem der leistungsschwachen Jugendli­
chen ohne Ausbildungsvertrag angeht, so w1rd der Gesetz- und 
Verordnungsgeber gut daran tun, dem Druck zu Widerstehen, 
h1er - etwa durch "großzug1ge" Def1n1t1on des Begnffs Lernbe­
hinderung - Zugestandnisse zu machen [11] D1e Trager von 
Stätten beruflicher Forderung außerhalb des staatlicherseits ge­
ordneten Bereichs sollten beachten, daß dem sogenannten 
Schuler- (und Lehrlings-)Berg M1tte der achtziger Jahre e1ne 
langgestreckte Talsohle folgen w1rd, und 1hre Kapaz1taten darauf 
ausrichten Unbeantwortet bleibt vorerst d1e Frage, w1e man ein­
sichtig machen kann, weshalb berufliche Bildung sowohl emen 
vom Staat geordneten als auch e1nen von fre1en Tragern verant­
worteten Bere1ch beruflicher Bildungsarbeit umfaßt, als termmus 
technicus Jedoch fur den ersten der beiden Bereiche bean­
sprucht wird. wodurch der Bildungswert des zwe1ten Bere1chs -
wenn auch wohl unabs1chtl1ch - 1n Zwe1fel gezogen w1rd. 

Anmerkungen 

[1] Vgl d1e Ubers1cht be1 Apel, H /B1ermann. H /Schild, H Berufsaus­
bildung und Behinderte ln Gewerkschaftliche B1ldungspol111k 
10/1978 s 221 

[2] Rahmenempfehlungen der Bundesverem1gung Lebenshilfe fur gei­
stig Behmderte zur Berufsbildung Behinderter vom Dezember 1972 
(verbandmternes Pap1er). 

[3] Zwe1 Dnttel der Behinderten smd 25 Jahre alt oder JUnger. em V1er-

Sigrid Kümmerlein 

tel zw1schen 25 und 35 Jahre alt Zwe1 Dnttel der Behinderten smd 
mannliehen e1n Dnttel we1bl1chen Geschlechts 

[4] Der Begnff .Rehabtlitat/On .Befahtgung zur Wtederemgltederung' 
tnfft den gememten Sachverhalt 1m engeren Smne nur dann, wenn 
- w1e etwa be1 Unfallgeschad1gten - e1n Stad1um der Normalltat 
des Nichtausgesondertsems vorangegangen war Tatsachlich w1rd 
er auch dann verwendet. wenn der Betroffene von Geburt an be­
hindert und dam1t benachteiligt war 

[5] D1e Angaben datieren von 1976 durften aber, da d1e Gesamtpopu­
lation seither um nur 5 Dfo zugenommen hat. 1m wesentlichen un­
verandert geblieben sem 

[6] Auf Nachfrage war zu erfahren, daß, wenn es nach Ihnen geht. d1e 
Gememnutz1gen Werkstalten Koln nur Lernbehinderte aufnehmen. 
d1e Mehrfachbehmderte smd oder mass1ve Verhaltensstorungen 
ze1gen. psychtsch Behmderte nur dann wenn s1e dem allgememen 
Arbeitsmarkt n1cht mehr zur Verfugung stehen" 

[7] Etwa 1n Fragen der Orgamsat1on der Arbeitsablaufe. der Maschl­
nenaufstellung, der Qualltatskontrolle der Werbung oder der Ent­
lohnung 

[8] Der Beobachtungsbogen der Bundesanstalt fur Arbeit ware es 
wert, daß man 1hm eme e1gene Untersuchung w1dmete Insbeson­
dere d1e Stellungnahme zur Le1stungsfah1gke1t des Behinderten 
(.,ein Dnttel der Le1stungsfah1gke1t emes N1chtbehmderten") als ge­
setzlicher Vorgabe erscheint problematisch da n1cht hinlanglieh 
ObjektiVIert 

[9] Es versteht s1ch, daß zu d1eser Befah1gung n1cht nur d1e Vermitt­
lung qualifiZierter Fert1gke1ten gehort sondern ebenso das Trammg 
von Konzentration und Ausdauer 

[10] D1e Tat1gke1t der beglettenden Dtenste gehort zu den Vorausset­
zungen unter denen Werkslatten fur Behinderte gefordert werden 
und d1e 1n § 68 der Anordnung des Verwaltungsrates der Bundes­
anstalt fur Arbeit uber d1e Arbeits- und Berufsforderung Behinder­
ter (A Reha) vom 31 Jul1 1975 zusammengelaßt s1nd 

[11] Vgl dazu d1e 1n der Ze1tschnft Gewerkschaftliche Bildungspolitik 
(Heft 10. 1978. S 207) erwahnte Aufforderung des 12 ordentlichen 
Gewerkschaftskongresses der IG-Metall und des 11 ordentlichen 
DGB-Bundeskongresses an 1hre M1tgl1eder 1n den Berufsblldungs­
ausschussen der Kammern. we1teren Sonderregelungen nach § 48 
Berufsbildungsgesetz oder § 42 b Handwerksordnung Ihre Zustim­
mung zu verwe1gern E1ne bundesemhe1tl1che Regelung fur derar­
tige Sonderausbildungsgange w1rd angestrebt m1t den am 12 Sep­
tember 1978 vom Hauptausschuß des Bundesmst1tuts fur Berufs­
bildung verabschiedeten Empfehlung (Sonderdruck des Bundesin­
stituts fur Berufsb1ldung. Berlm 1978 sow1e Dienstblatt der Bun­
desanstalt fur Arbeit Nr 315/1978) 

Behinderte Jugendliche haben vorrangig manuelle 
und fachpraktische Fertigkeiten 
(Stellungnahme zum Aufsatz von Peter Werdeimann Datenanalyse zu Ausbildungsgängen 
für behinderte Jugendliche in der BWP Heft 6, 1978) 

Peter Wardeimann stellt 1m Abschnitt 3 (Vorlauf1ge Ergebnisse) 
d1e Frage, ob es vertretbare Grunde dafur g1bt, daß d1e speziellen 
Regelungen fur Behinderte 1m Gegensatz zur allgemeinen Ent­
WICklung 1n diesem Bere1ch pnmar den gewerblichen Sektor be­
treffen Em entscheidender Grund dafur, daß es 1m gewerblich­
technischen Bere1ch des Ausbildungsbereichs der Industrie- und 
Handelskammern sehr v1el mehr Sonderregelungen fur behin­
derte Jugendliche g1bt als 1m kaufmannischen Bere1ch, ist darin 
zu sehen, daß be1 den behinderten Jugendlichen nach allen Er­
fahrungen d1e manuellen und fachpraktischen Fert1gke1ten weit­
aus gunst1ger ausgebildet s1nd als d1e kogn1t1ven, so daß s1ch 

e1ne Ausbildung im gewerblich-technischen Bereich sehr v1el 
starker anbietet als 1m kaufmann1schen Bereich D1eser Tat­
bestand sollte auch dem Verfasser bekannt se1n 

D1e regionalspezifische Konzentration, insbesondere auf zwe1 
Bundeslander, l1egt 1m wesentlichen daran, daß in anderen Bun­
deslandern e1n Beschluß von derartigen Ausbildungsregelungen 
durch die Berufsbildungsausschusse der zustand1gen Stellen auf 
Grund der negativen Haltung der Arbeitnehmervertreter n1cht 
mogl1ch gewesen 1st 

Aus dem v1el Starkeren Gewicht der Ausbildungsregelungen 1m 


